
 
 

Antwort zur Anfrage Nr. 0660/2011 der Stadtratsfraktion DIE REPUBLIKANER betref-

fend Jugendwerkbebauung  

 

 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

 
 

1. Was ergab die angekündigte Prüfung durch das Umwelt-, Grün und Stadtpla-

nungs- 

amt vor Ort? 

 

2. Wer konnte den Bebauungsplan ändern? 

 

Die Baumfällungen wurden entsprechend dem gültigen Bebauungsplan vor-

genommen. Dies wurde aufgrund der vorangegangenen o. g. Anfragen 

mehrfach seitens des Umweltamts überprüft. Es wurden nicht mehr Bäume ge-

fällt, als im Bebauungsplan vorgesehen war. 

 

Die in der Anfrage bezeichneten Konstruktionen (Ummauerung Treppe, Terras-

se) sind im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Der Bestand der Maueranlagen 

im Bereich des "Kirchentagkreuzes" ist lediglich als zeichnerischer Hinweis dar-

gestellt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine verbindlich einzuhalten-

de Festsetzung.  

 

Im übrigen verweise ich auf die ausführlichen Antworten zu den Anfragen 

0331/2011 (REP) vom 16.02.2011, 2284/2010 (SPD) vom 02.12.2010, 0291/2010 

(SPD) vom 09.02.2010 und 0302/2010 (REP) vom 08.02.2010 

 

Es liegt auch heute kein neuer Sachverhalt vor.  

 

Mainz,  13. April 2011 

 

Gez. Marianne Grosse 

 

 

Marianne Grosse 
Beigeordnete 


